
 

 Mainz-Ebersheim, den 14.01.2025 

 

Antrag 

Die Verwaltung wird aufgefordert die Stellplatzsatzung zu ändern.  

Die Bauträger sollen mindestens 1, in verdichteten Gebieten 1,5 Stellplätze vorsehen. 

 

Begründung: 

die Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen pro Wohneinheit sank von teilweise ca. 

1,4 auf teilweise 0,3 Stellflächen pro Wohneinheit. 

Da viele Arbeitnehmer auf ihren Pkw angewiesen sind gibt es pro Wohneinheit häufig 

zwei oder sogar 3 Pkw. Da sich die Bauträger von der Verpflichtung „freikaufen“ können 

stehen die Pkw anschließend in den umliegenden Straßen.  

Gerade in den Bereichen, in denen es zu Nachverdichtungen kommt, ist dieser Effekt 

massiv zu beobachten 

 

Für die CDU-Ortsbeiratsfraktion  

gez. Hermann Stockschläder 


